
 

 

 

 

 

Einfahrgenehmigungen und Parkausweise für Ausstellerparkplatz 

1. Einfahrgenehmigungen zum Befahren des Landesgartenschau-Geländes 

 zum Auf- und Abbau des Beitrages und zur Belieferung während der Woche 

 Pro Aktionswoche stehen 2 Einfahrgenehmigungen (blanko) zur Verfügung.  

Die Kennzeichen sind von dem jeweiligen Kreisverband selbst einzutragen.  

 Das Gelände darf in der Zeit von 6.30-8.30 Uhr und 18.00-20.30 Uhr für Anlieferung und 

Pflegedienste befahren werden. Sollte es abends später werden, ist dies bitte mit dem 

Wachpersonal direkt abzuklären. Die Fahrzeuge sollen das Gelände schnellstmöglich nach 

Anlieferung wieder verlassen. Nach 8:30 Uhr dürfen nur noch Bollerwagen u. ä. zum Transport 

benutzt werden. 

 Die Zufahrt ist nur über die inoffizielle Baustellenzufahrt Ost von der Hans-Stuck-Straße 

möglich. 

 Insbesondere in unserem Teilbereich des Geländes sind die Wege-Radien nicht für größere 

Fahrzeuge geeignet, da es nur eingeschränkte Wendemöglichkeiten gibt.  

 Fahrzeuge dürfen nicht neben den Wegen gefahren, geparkt oder abgestellt werden. 

Pflanz- und Rasenflächen dürfen auf keinen Fall befahren werden.  

 Bei allen Fahrbewegungen sind Wende- und Rangiermanöver, bei denen Scherkräfte die 

Wegeoberfläche beschädigen, unbedingt zu vermeiden. Auf den Schutz der Randein-

fassungen, wie Stahlkanten und Holzeinfassungen, ist in besonderem Maße zu achten.  

 Bei Schäden an Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen oder anderen Flächen 

und Einbauten ist unverzüglich die Ausstellungsleitung der Gartenschau in Kenntnis zu setzen. 

Entstandene Schäden werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. 

 

2. Parkgenehmigungen für den Ausstellerparkplatz nördlich des Westparks 

 Auf dem Ausstellerparkplatz stehen 135 Parkplätze zur Verfügung. 

 Der Parkplatz darf nur mit Parkgenehmigung genutzt werden. 

 Es gibt keine reservierten Parkplätze. 

 Pro Aktionswoche werden 5 Parkausweise (blanko) zugeteilt. Die Kennzeichen sind 

von dem jeweiligen Kreisverband selbst in die Parkausweise einzutragen. 

 Die Parkausweise dürfen nach Abschluss der Aktionswoche nicht weiterverwendet bzw. 

weitergegeben werden. 
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